
Wichtigste Vorgaben des Kultusministeriums zum Schulbetrieb im Schuljahr 2020/2021 

Entsprechend den Vorgaben des Schreibens der Ministerin Fr. Dr. Eisenmann vom 02.09.2020- 

entsprechend der CORONA-Verordnung Schule, gültig ab 14.09.2020 (siehe Homepage Kumi-Bw) 

Vorgaben Für die Grundschule Wiechs gilt in dieser Hinsicht 

Es findet unter 
Pandemiebedingugen ein 
Schulbetrieb nach geltender 
Stundentafel statt. 

Alle Unterrichtsstunden des Pflichtbereichs können erteilt 
werden-  auf Grund der Lehrerzuweisung des Staatlichen 
Schulamtes Lörrach . Ein herzliches  Willkommen an die 
neuen Lehrkräfte Frau Maurer-Ziegler (Kl.1) sowie Frau 
Muny (Stunden in Kl.3und 4) !  
Auch Sport und Musik findet statt (kein Singen im Raum, nur 
mit 2m Abstand)- vorerst aber kein Schwimmen 

Unterricht in möglichst konstanten 
Gruppenzusammensetzungen mit 
Hygienevorschriften 

Es darf keine Vermischung der Klassen geben, nicht im 
Unterricht und nicht in den Pausen (gestufte Organisation) , 
sondern eine feste Zusammensetzung (Kohorte) . So ist 
Begrenzung im Infektionsfall sowie bessere Nachverfolgung 
der Kontakte möglich. 
 

In den Grundschulklassen keine 
Mundschutzpflicht bei den 
Kindern. 

Obwohl es keine Pflicht für die Grundschüler ist,  bitten wir 
um das Tragen von Mund-Nasenschutz beim Kommen und 
Gehen, im Gang, – so viel Sicherheit und Umsicht wie 
möglich und entsprechend der aktuellen Coronasituation… 
Erwachsene untereinander haben Mundschutzpflicht.   
 

Der Religionsunterricht und 
Förderangebote dürfen nur in 
Ausnahmefällen und mit 
Mindestabstand von 1,5m  
jahrgangsübergreifend stattfinden. 
 
Im AG –Bereich gibt es keine 
Ausnahme für eine Mischung 

Der Religionsunterricht wird bei uns konfessionell-
kooperativ im Klassenverband unterrichtet. Das wurde uns 
genehmigt. 
 
Hausaufgabenbetreuung an der GS Wiechs findet 
voraussichtlich ab Oktober statt- die Zuweisungen der 
SchülerInnen läuft über die Klassenlehrerinnen. 
Kein Atelierunterricht sowie Schulchor derzeit möglich. 
 

Fördermöglichkeiten: 
Nachholbedarfe ausgleichen und 
Inhalte vertiefen 
 
 
 
 

Jede Klasse hat eine sogenannte IL-Stunde sowie  eine FuV 
(Fördern und Vertiefen)-Stunde für alle SchülerInnen im 
Stundenplan, in welcher Inhalte von Deutsch und Mathe  
individuell nachgeholt und vertieft  werden. Hier wird auch 
in Deutsch ein Rechtschreibkurs  FRESCH in Kl. 3 und 4 für 
alle abgehalten. 
Über weitere mögliche einzelne Stütz- und Förderstunden 
sprechen Sie bitte mit den Klassen- bzw. Fachlehrerinnen.  

Falls Fernunterricht stattfindet 
-für einzelne Schülerinnen 
-für die Klasse 
 
Auch hier gilt Schulpflicht! 

Qualitätskriterien sind: 
- Fernunterricht bildet den Präsenzunterricht ab. 
- Alle haben dieselben Materialien.  
- Bei Bedarf Ausleihen von Endgeräten möglich oder   
  Unterricht in der Schule mit einem Endgerät  
- in jedem Fach Aufgaben mit Rückmeldung der Lehrerin 
- Wochenpläne mit verbindlichen Lerneinheiten und   
   Zeitstruktur  
- regelmäßige Kommunikation mit L und Klasse  
- Dokumentationen des Unterrichts  (Klassentagebuch für    
   Fern- und  Präsenzunterricht) 



Bei Präsenz- und Fernunterricht      
(wenn die Abstandsregel wieder 
verbindlich gilt) 

Das wäre die Organisationsform mit halben Klassen, die wir 
schon erprobt haben: tageweiser Wechsel der Gruppen bei 
Einhaltung des Abstandes 

Leistungsmessung grundsätzlich 
nach Notenbildungsverordnung 

Noten sollen wie gewohnt gegeben werden. 

Gespräche mit Eltern sind jederzeit 
unter Beachtung der 
Hygieneregeln möglich. 

Bitte nutzen Sie diese Möglichkeit bei Fragen, aber auch 
ganz einfach zum Austausch! 

Verlässliche Grundschule findet 
nach bisherigen Regelungen statt. 

Die Gruppenzusammensetzungen  in der verlässlichen 
Grundschule (Kernzeitbetreuung) bleiben wie gehabt. 

Mehrtägige außerunterrichtliche 
Veranstaltungen sind im ersten 
Halbjahr untersagt. 

Keine Schullandheime im ersten Halbjahr- 
eintägige Ausflüge und Exkursionen sind unter den 
geltenden Hygienevorschriften erlaubt . 

Unter Einhaltung der Hygiene-
vorschriften der neuen Corona-VO 
sind Schulveranstaltungen erlaubt. 

-Naturparktage im Freien- Waldtage nach Klassen getrennt- 
Kl. 3und 4 mit Ökomobil 
Kl.1 und 2 mit Förster 

Konferenzen, Besprechungen, 
Elternabende, nur wenn absolut 
notwendig 

Klassenpflegschaftsabende finden statt (Halle) 

Die aktuellen Hygienehinweise 
sind weiterhin zu beachten. 

-  Klassen werden von der Lehrerin weiterhin abgeholt  
– Eingänge : oben oder unten,  zu versetzten  Zeiten  
-  Getrennte große Pausen 
- Händehygiene 
-  Kranke Schulkinder bleiben zuhause 
-  Vorlage der Gesundheitsbescheinigung nach jedem     
   Ferienabschnitt 

 


